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4.2  Straßenverkehrsrecht
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Ma 4.2 - 1

Straßenverkehrsordnung (StVO)
Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein  

anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert oder belästigt wird

Der Verkehrsteilnehmer hat zu beachten 

• Verkehrsregeln
• Verkehrszeichen
• Verkehrseinrichtungen
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§ 35 StVO - Sonderrechte

sind zur Erfüllung ihrer hochheitlichen Aufgaben von der StVO befreit

• Polizei 
• Feuerwehr 
• Bundeswehr
• Bundespolizei 
• Zoll
• Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
• Rettungsdienst

4.2  Straßenverkehrsrecht
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Bei Inanspruchnahme von  
Sonderrechten beachten
§ 35 Abs. 8  StVO
Die Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berück-
sichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
ausgeübt werden

§ 36 Abs. 1  StVO
Zeichen und Weisungen der Polizei dürfen dabei nicht  
außer Kraft gesetzt werden

4.2  Straßenverkehrsrecht
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§ 38 StVO

• Wenn höchste Eile geboten ist 

• Um Menschenleben zu retten

• Um schwere gesundheitliche  
Schäden abzuwenden

• Um eine Gefahr für die öffentl.  
Sicherheit und Ordnung abzuwenden

• Um flüchtige Personen zu verfolgen 
(z. B. Polizei)

• Um bedeutende Sachwerte zu erhalten

Blaues Blinklicht  
mit Einsatzhorn 

(§ 38 Abs. 1 StVO)

• Zur Warnung an Unfall- oder  
sonstgen Einsatzstellen

• Bei Einsatzfahrten (kein Anspruch auf  
„Wegerecht” nach § 38 Abs. 1 StVO)

• Bei Begleitung von Fahrzeugen oder 
von geschlossenen Verbänden

Blaues Blinklicht 
(§ 38 Abs. 2 StVO)

4.2  Straßenverkehrsrecht
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Besondere Gefahren bei Fahrten mit 
Sonderrechten
• Überhöhte Geschwindigkeit 
• Einfahren in Kreuzungen 
• Verkehrsberuhigte Zonen
• Zusammentreffen mehrerer Fahrzeuge  

mit „Wegerecht”

4.2  Straßenverkehrsrecht
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Teilnahme am Straßenverkehr

• § 1     Jedermann ist berechtigt

• §§ 2 + 3  Einschränkungen zum Führen von       
     Fahrzeugen

• §§ 4 + 6  Anforderungen an das Führen von       
     Kraftfahrzeugen

Zulassung von Personen 
FahrerlaubnisVerordnung (FeV)

4.2  Straßenverkehrsrecht
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Teilnahme am Straßenverkehr

• § 16  Zulassungspflicht für Kraftfahrzeuge und Anhänger

• §§ 20-21 Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Anhänger

• §§ 29  Prüffristen

Zulassung von Fahrzeugen 
StraßenVerkehrsZulassungsOrdnung (StVZO)

• § 70 
 

Ausnahme für Fahrzeuge

Die Feuerwehr ist von dieser Verordnung befreit, 
wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung in keiner 
Weise gefährdet wird

4.2  Straßenverkehrsrecht


